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Ich bin Elektromeister und arbeite seit über 40 Jahren in der Haustechnik. In dieser Zeit 
habe ich viele Erfahrungen gesammelt, wie der Grundriss eines Bauwerkes und dessen 
Wärmedämmung zusammen mit der Haustechnik zu einem Gebäude führen, das 
nachhaltig und effizient Energie nutzt. Mit der Nutzung  erneuerbaren Energie, wird 
die Immobilie mit dauerhaft niedrigen Energiekosten betrieben. Deshalb mein Motto: 

 

Energie effizient nutzen 
ist Basis zu dauerhaft niedrigen Energiekosten 
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Was Sie heute erwartet: 
 
   Worum handelt es sich? 

 
   Wie funktioniert die Anlage?  
 
   Vorteile 

 
   Voraussetzungen 

 
   Empfehlungen der Norm 

 
   Wie viel Strom erzeugen die Anlagen? Was kosten sie? 

 
   Empfehlungen 
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Klimawandel stoppen 

Prof. Dr. Volker Quaschning 
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Potential erneuerbarer Energien 
 

Prof. Dr. Volker Quaschning 
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Was ist eine Balkon PV-Analge 

Mini-Solar-Generator, Mini-Solar-Anlage, Micro-Solar-Anlage, Mikro-Solar-Generator, Plug-In-Solar-
Anlage, Plug-In-Solar-Gerät, Plugin-PV-Anlage, Plug-In-Solar-Generator, Plug-In-PV-Gerät, Micro-
Solar-Modul, Stecker-Solar-Gerät, ....Viele nennen sie auch Solar-Rebell, Balkonmodul, Balkon-
Solaranlage, Balkon-Kraftwerk, Guerilla-PV oder eben wie wir: "Guerilla-Solar" und unser System 
"Solar-Pirat". 
www.oekoenergie.de 

Kaum eine Anlagen-Technik hat 
so viele verschiedene Namen: 
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Vorteile: 

 
  Selbstversorgung, Reduzierung der Energiekosten 
 
  Lassen sich leicht auf- und wieder abbauen; Selbstmontage 

 
  Aufstellort frei wählbar 

 
  Ideal für Mieter, z.B. bei Umzug 

 
  Geringe Anschaffungskosten 

 
  Es gibt keine Einspeise-Vergütung; deshalb muss der Gewinn nicht versteuert werden 
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Recht 1- Sicherheit 
Als "Stecker-Solar-Gerät" oder „Balkon-Solarmodul“ werden kleine Photovoltaik-
systeme bezeichnet, die im einfachsten Fall an „normale“ Steckdosen im Haushalt 
angeschlossen werden sollen.  

 
  Im Solarmodul wird die Sonnenenergie in Gleichstrom umgewandelt und im 
Wechselrichter zu netzkonformen Wechselstrom umgewandelt 
  Das Solarmodul mit WR können einfach an das Stromnetz des Haushalts über 
eine Wandsteckdose angeschlossen werden. (Anders als bei fest installierten 
Solaranlagen ist seit der Änderung der Elektroinstallationsnorm: DIN VDE 0100-
551-1 kein Elektriker für den Anschluss von Steckdosen-Solar-Modulen nötig!) 
  Der erzeugte Strom wird per Steckverbinder und eine dafür geeignete Steckdose 
dann in das Haus- bzw. Wohnungsnetz eingespeist   VZ NRW: Unklar ist derzeit 
noch, ob die in Haushalten übliche Schuko-Steckdose dafür geeignet und zulässig 
ist. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte deshalb die vorhandene Steckdose von 
einem Elektrofachbetrieb gegen eine spezielle Einspeisesteckdose austauschen 
lassen. Die Fachleute können dann auch prüfen, ob der Stromkreis für die Solar-
Einspeisung geeignet ist, so wie es die Installationsnorm vorsieht. 
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  Die Verbraucher (Haushaltsgeräte) in diesem Netz benutzen vorrangig immer 
zuerst den Sonnenstrom und ergänzen dann mit Netzstrom. Somit reduziert sich 
der Strombezug vom Energieversorger, der Stromzähler dreht langsamer. Alle 
Zähler arbeiten phasensaldierend, bei denen Einspeise- und Bezugszähler die 
Phasen miteinander verrechnen.  
  Wenn ein Stecker-Solar-Gerät bei starkem Sonnenschein mehr Strom erzeugt, 
als im selben Moment zuhause verbraucht wird, gelangt Energie ins öffentliche 
Stromnetz. Herkömmliche Zähler mit Drehscheibe können dabei unter Umständen 
rückwärts laufen. Da es sich dabei aber nur um geringe Mengen handelt, haben 
erste Netzbetreiber bereits signalisiert, dass sie einen Zählertausch nicht für 
erforderlich halten, sofern nur ein Modul angeschlossen wird.  
 Mit zunehmendem Tausch alter Zähler gegen elektronische Bauarten („moderne 
Messeinrichtung“) wird sich dieses Problem künftig ohnehin erledigen, da die 
digitalen Zähler nicht rückwärts laufen/zählen. 

Recht 2 – Messen und Vergüten 
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Recht 3 - Baurecht 
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Recht 4 – Miet- und WEG-Recht 
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-   meist 1-2 Module  
 
-   Klein-Wechselrichter mit eigener 
    Sicherheit 
 
-   Strom fließt direkt in den End-
 Stromkreis der  Wohnung 
 
-   passende Unterkonstruktion / 
 Befestigung 

 

Quelle: Carpe Diem 

Komponenten der Anlage 
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Modulwechselrichter 

Nur gemäß VDE 4105  (Niederspannungsrichtlinie) 
zertifizierte  zulässig!! 
 
Mit der Zertifizierung ist Netz- und Anlagenschutz 
gegeben um Stromnetze und PV-Anlagen in Störfällen vor 
Schäden zu schützen ! 

ENS = Einrichtung zur 
Netzüberwachung ist Pflicht! 
 
Entweder integriert im WR oder 
externes Gerät 
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Komponenten der Anlage 

• PV- Modul 
 
• Wechselrichter 
 
• Gestell, Befestigung 
 
• Steckverbindung 
 
 
 

Die Normung der 
Steckverbinder ist 
noch nicht 
abgeschlossen 
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Steckvorrichtungen 

Unterputz Einspeise-Steckdose 
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Mehrere Module 
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Anwendungsbeispiele 
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Anwendungsbeispiele 
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An einem Mietshaus in Delmenhorst 
(Niedersachsen) hat das Energie- und 
Telekommunikationsunternehmen  
EWE AG aus Oldenburg im Zuge von 
Sanierungsarbeiten im Mai 2016 an  
acht Balkons PV-Module angebracht. 

Mieter können fast 80 Prozent des Stroms selbst nutzen und bis zu 20 Prozent ihres 
Stromverbrauchs decken. 

Anwendungsbeispiele 
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Anwendungsbeispiele 
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Die Geräte produzieren in der Regel 
genug Strom, um einen wesentlichen 
Teil der Grundlast eines Haushalts zu 
decken. So wird der ständige Strom-
bedarf bezeichnet, der etwa durch 
Stand-By-Funktionen und dauernd 
laufende Geräte wie Kühlschrank oder 
Heizungspumpe zustande kommt. 
Pro Jahr ist im Schnitt ein Ertrag von 
etwa 70 bis 100 Kilowattstunden pro 
100 Watt Nennleistung zu erwarten. Ein 
300-Watt-Solarmodul erzeugt also etwa 
200 bis 300 Kilowattstunden im Jahr. 
Das entspricht etwa dem Stromver-
brauch eines Kühlschrank oder einer 
Spülmaschine.  

Potential des Stromerzeugung 
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Typische Anlage besteht aus 1-2 Modulen; Leistungen  150W bis 600W 
600W-Geräte können 600 - 660 kWh / a erzeugen 

Potential des Stromerzeugung 
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Im Februar 2017 trat die DIN VDE 0100-551 in Kraft. „Auswahl und Errichtung 
elektrischer Betriebsmittel – Andere Betriebsmittel – Abschnitt 551: 
Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen“ lautet der griffige Titel.  
 
Dort sind die Anforderungen für die Einrichtung von Kleinst-Anlagen  zur 
Stromerzeugung geregelt.  
 
Da es ein solches Dokument gibt, können wir festhalten:  

Solarmodule für die Steckdose sind legal.  
 
Dies gilt natürlich nur, sofern sich die Hersteller und die Betreiber an die 
gesetzlichen Vorgaben halten. Derr Betreiber muss sich diesbezüglich beim 
Netzbetreiber erkundigen. D.h. es herrscht zumindest eine Anmelde-Pflicht! 

Vorschriften aktuell 
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DIN VDE und EN 
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Meldepflicht ! 
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Meldepflicht ! 
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Weil es zu Netzeinspeisungen 
kommen kann, ist ein Zähler mit 
Rücklaufsperre notwendig, daher 
ist eine Meldung beim 
Netzbetreiber gefordert. Wird das 
Gerät ortsfest installiert muss es 
am Marktstammdatenregister der 
Bundesnetzagentur angemeldet 
werden. 

Meldepflicht ! 
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   Zähler müssen eine Rücklaufsperre haben 
      Wenn mehr Energie eingespeist als verbraucht wird laufen die Zähler rückwärts. 
 
   Anlagen mit mehr als 600W-Leistung dürfen nicht in einem Verbraucherstromkreis  
      angeschlossen werden 
 
   Wer sicher sein will, sollte die Schuko-Steckdose durch einen Elektrofachkraft gegen eine  
      spezielle Einspeisesteckdose austauschen lassen 
 
   Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz), der bei Netzstörung sicher abtrennt 
 
    Keine Verwendung von Mehrfachsteckdosen 
 
    Einspeisevergütung: machbar aber kompliziert (Messung, 70%-Regelung usw.)  
 
    Rücksprache mit Eigentümer/Miteigentümer  
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Zusammenfassung  
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   Wichtig: Kaufen Sie nur anschlussfertige Geräte! Einzelne Anbieter liefern die 
Geräte mit offenen Kabelenden aus, an die erst noch ein Stecker angebracht 
werden muss. Damit verlagern diese Hersteller die Verantwortung für wichtige, 
sicherheitsrelevante Schritte auf Sie.  
 
   Achten Sie auf die Produktzertifizierungen 
 
    Sprechen Sie mit dem Hauselektriker 
 
    Am Balkongeländer bei öffentlichem Weg Module mit Sicherheitsglas 
 notwendig 

 
    Kabelverbindungen sollten UV-Stabil sein und sicher fixiert sein 
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Ohne Zustimmung des Vermieters oder der Vermieterin darf ein Miethaushalt 
völlig unabhängig von der Anschlussart keine Photovoltaik-Anlage an Balkon oder 
Hauswand anbringen.  
Das Gleiche gilt bei Eigentumswohnungen, bei denen die Zustimmung der 
Eigentümergemeinschaft erforderlich ist. Die Zustimmung kann mit der 
Begründung verweigert werden, dass die Anlage das äußere Erscheinungsbild der 
Hausfassade beeinträchtigt. 
Auch die Beschädigung der Hauswand durch Dübel bei der Anlagenbefestigung 
kann ein Grund für eine Ablehnung sein. 

Zusammenfassung  
 



http://www.pvplug.de 
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• http://www.pvplug.de/marktuebersicht 
• https://machdeinenstrom.de/mini-solar-ranking/ 
• https://www.pv-magazine.de/marktuebersichten/produktdatenbank-stecker-solar-geraete/ 
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